














N I E D E R S C H R I F T 

 
aufgenommen am 21. Mai 2008 in Waldhausen im Strudengau 

 
 
Anwesende: 
von der Marktgemeinde Waldhausen im Strudengau: 
Bürgermeister Franz Schaumüller 
Walter Gebetsberger 
 
als Grundeigentümer: 
Gerhard und Ilse Rosenmayer, 4391 Waldhausen, Sattlgai 42 
 
 
 

Gegenstand 
 
der Verhandlung ist die Vereinbarung über die Verlegung der Gemeindestraße 
„Langenbach-Siedlung“ (Zufahrt zu den Objekten „Sattlgai 42, 92, 93 u.a.“) und die 
damit verbundene Grundabtretung aus der Parzelle-Nr. 4961/2. 
 
Die Ehegatten Gerhard und Ilse Rosenmayer, 4391 Waldhausen, Sattlgai 42, sind 
grundbücherliche Eigentümer der Grundstücke Nr. 4961/2 und 4952/2, EZ 205, KG 
Waldhausen.  
Die bestehende Zufahrt (öffentliches Gut auf der Parz.Nr. 4950/4) beginnt mit der 
Einbindung in die Ziegler-Landesstraße und verläuft derzeit über den bereits 
bebauten Teil der Parzelle-Nr. 4952/2 der Ehegatten Rosenmayer und bindet 
anschließend wieder in das öffentliche Gut auf der Parzelle-Nr. 7172 ein. 
 
In der Natur verläuft diese Zufahrt jedoch über die Parzelle-Nr. 4961/2 der Ehegatten 
Rosenmayer. 
 
Um einen ordnungsgemäßen grundbücherlichen Zustand herstellen zu können, ist 
eine Verlegung der Straße und Anpassung an den tatsächlichen Bestand nötig. 
 
Diese Zufahrt soll deshalb entsprechend dem tatsächlichen Straßenverlauf 
vermessen und ins öffentliche Gut übernommen werden. 
 
Die benötigten Grundstücksteile werden lastenfrei in das öffentliche Gut der 
Marktgemeinde Waldhausen im Strudengau übergeben. 
Gleichzeitig werden die nicht mehr benötigten Grundstücksflächen aus der  
Parzelle-Nr. 7172 dem Grundstück der Ehegatten Rosenmayer zugeschrieben.  
 
Die Grundabtretung erfolgt auf beiden Seiten kostenlos.  
 
Das Flächenausmaß der abzutretenden Fläche wird im Zuge einer von der 
Gemeinde zu beauftragenden Vermessung festgestellt. 
 
Nach Durchführung der Vermessung hat die Gemeinde die grundbücherliche 
Ordnung wieder herstellen zu lassen.  
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